
Gemeinde Rifferswil 

Bitte wenden 

Merkblatt „Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern“ 
 

Verkehrserschliessungsverordnung (VErV) 700.4 (vom 17. April 2019) 

 

• Seitlich hat der Rückschnitt bis auf die Grundstücksgrenze zu erfolgen. 
 

• Über Strassen muss der Fahrraum bis auf eine Höhe von mindestens 4.50m freigehalten 
werden. 

 

• Über Fusswegen und Trottoirs muss die lichte Höhe mindestens 2.65m betragen 
 

• Ab Hinterkante von Strassen und Wegen sind grössere Sträucher und Pflanzen 50cm zu-
rückzuschneiden. 

 

• Bei Strasseneinmündungen, Strassenkreuzungen und Ausfahrten auf die Strassen müssen 
Sichtzonen eingehalten werden. In den Sichtzonen muss ein sichtfreier Raum zwischen 
einer Höhe von 80cm und einer solchen von 3m gewährleistet sein. 

 

• Gehweg- und Strassenabschlüsse müssen sichtbar sein und freigehalten werden. 

 

• Strassenlampen, Verkehrssignaltafeln und Strassennamensschilder müssen dauernd frei 
bleiben. 

 

• Die Bedienung der Hydranten muss allseitig gewährleistet sein. 
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   Beobachtungsdistanz ab Fahrbahnrand 2.50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


